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Boots- und Clubhaus am Max-Eyth-See 
 
Mühlhäuser Str. 307 
 
70378 Stuttgart 
 
 
 

Gemäß Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 19. Februar 2005 wird für die 

private Nutzung des Clubhauses zwischen dem Verein (Stuttgarter Kajak-Club e.V.), 

vertreten durch den Vorstand / bzw. einem vom Vorstand Beauftragtem und dem 

Nutzer / -in folgende Nutzungsvereinbarung geschlossen. 

 

1. Der Nutzer /-in     (Name) zahlt dem Verein,  

vertreten durch     (Name) eine Kaution in Höhe von 

100,--€ (Verrechnungsscheck oder bar) bei Nutzungsabschluss, die nach ord-

nungsgemäßer Übergabe zurückerstattet wird. Einzelheiten siehe Rückseite. 

2. Der Nutzer /-in (vereinsfremd) zahlt für die Nutzung eine Gebühr von 200,--€, 

Vereinsmitglieder zahlen pauschal eine Gebühr von 35,--. 

3. Der Nutzer /-in zahlt keine Strom- und Wasserkosten. 

4. Alle Räumlichkeiten sind im sauberen Zustand, alle Böden gefegt und ge-

wischt –ggf. Grill und Rasenanlage gesäubert, zu übergeben. 

5. Der Getränkekühlschrank ist auf den übernommenen Bestand aufzufüllen, 

bzw. der Verbrauch in bar zu zahlen. 

6. Die Rückzahlung der vollen Kaution erfolgt jeweils am darauffolgenden Mitt-

woch / oder nach Vereinbarung in Verbindung mit Miet- und Getränkeabrech-

nung. Sofern keine Mängel / Beanstandungen zu der Liste (siehe Punkt 7.) 

festgestellt werden. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsitzende oder sein Ver-

treter /-in. 
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7. Prüfliste für „ordungsgemäße“ Übergabe: 

• Prüfung auf Sauberkeit: 
- Flur 
- Umkleide 
- Toiletten 
- Küche 
- Clubraum 
- Ggf. Grill und Außenanlge 

• Prüfung auf Vollständigkeit, Unversehrtheit und Nutzbarkeit von: 
- Wänden 
- Fensterscheiben 
- Türen, Türscheiben 
- Tischen 
- Stühlen 
- Tischdecken grün  weiße Tischdecken werden grundsätzlich 

gewaschen und gebügelt zurückgegeben. 
- Fernsehgerät 
- Feuerlöschern 
- Waschbecken 
- Spiegeln 
- Lampen, Schalter 
- Herd 
- Kühlschrank 
- Sanitäre Einrichtungen 

• Alle wesentlichen Beanstandungen hier in Kurzform auflisten: 
-   
-   
-   
-   
-  

 
 
Übergabe durch den Verein: 

Stuttgart, den    Übergebender:      

     Übernehmender:      

 

Übergabe durch den Nutzer /-in: 

Stuttgart, den    Übergebender:      

     Übernehmender:      


